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„Wir wollen alle Kinder und Jugendliche mitnehmen, denn so wie sie sind, 

sind sie genau richtig und ein wichtiger Teil unserer Gemeinschaft!“  

(Iris Bothe, 1. Vorsitzende von Tabula e.V. und Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration in Wolfsburg)  
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1. Ziele dieses Handlungskonzeptes zum Kinderschutz 

Mit diesem Konzept wird Vorsorge betrieben!  

Kinder sind das Wichtigste in unserer Gesellschaft, sie zu schützen und zu begleiten ist ebenso 

Aufgabe eines Bildungsvereines wie die Bildungsangebote an sich. Uns ist es wichtig unser 

eigenes Handeln zu hinterfragen, vorbereitet zu sein und die Kinder selbst ihre Rechte wissen zu 

lassen. 

Ziele dieses Konzeptes:  

- Kinderschutz verstehen und der Frage auf den Grund gehen: Was konkret kann ich tun?“ 

- Verständnis schaffen: Was bedeutet Kinderschutz für uns, für unsere Bildungspat:innen und 

Lernbegleiter:innen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen?  

- Wir wollen sicher Handeln im Krisenfall! Hierzu gibt es einen Leitfaden sowie konkrete, 

abgestimmte Vorgehensweisen. 

 

2. Für wen ist dieses Handlungskonzept? 

Dieses Handlungskonzept zum Kinderschutz richtet sich an  

- alle aktiven Mitglieder und Mitarbeitenden von Tabula e.v. und der Lernförderung der VHS  

- alle Verantwortungsträger:innen des Vereins und der Lernförderung de VHS 

- die Menschen, die unmittelbar mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten, das sind die 

Bildungspat:innen von Tabula e.V. und die Lernbegleiter:innen der Lernförderung der 

Volkshochschule, 

- Kinder und Jugendlichen, die im Fokus stehen, und die wissen müssen, was ihre Rechte sind 

und wie sie handeln können. 

 

3. Auftrag und Verantwortung von Tabula e.V. 

Das Ziel von Tabula e.V. ist, Wolfsburger Kindern und Jugendlichen Unterstützung auf ihrem 

Bildungsweg anzubieten. Der Verein ist eine zum bestehenden Bildungssystem ergänzende 

Bildungsinitiative mit den Zielen… 

✓ Diverse vielfältige Bildungschancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendlichen 

zwischen der 1 bis zur 10 Klasse erfahr- und erlebbar zu machen.  

✓ Kinder und Jugendliche in ihrer Wirksamkeit und Persönlichkeit zu stärken. 

✓ Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung einer individuellen Perspektive innerhalb 

unserer Gesellschaft zu fördern. 

✓ Wolfsburger Schulen auf den Weg zu einer neuen Lehr- und Lernkultur zu unterstützen.  
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3a. Unser Selbst- und Bildungsverständnis 

Der Fokus unserer Bildungsangebote richtet sich vor allem an die Kinder und Jugendlichen, die 

aufgrund ihrer sozialen Situation weniger Bildungserfahrungen sammeln. Ihnen eine vielfältige 

Bildung zukommen zu lassen, sie zu partizipieren und Chancen zu ermöglichen, ist das 

Selbstverständnis von Tabula e.V. und der Lernförderung der VHS.  

Bildung ist vielfältig!  

Bildung findet im Unterricht statt, aber auch an zahlreichen anderen schulischen und 

außerschulischen Orten. Bildung findet dort statt, wo sich Menschen begegnen, wo Austausch 

stattfindet, wo Interessen angeregt werden, wo gespielt, geforscht, entdeckt und experimentiert 

wird. Insbesondere bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen Zugänge zu diesen Orten 

zu schaffen und Menschen unterschiedlichen Alters zusammenzubringen, hat sich Tabula e.V. zur 

Aufgabe gemacht. Bildung beinhaltet sowohl das fachliche, als auch das soziale Lernen. So 

werden Kinder durch Tabula e.V. neben der Unterstützung in ihren Schulfächern vor allem in ihrer 

sozialen Entwicklung unterstützt. Der sichere Umgang mit Peer Groups, Neues zuzulassen und 

dafür offen zu sein, das Erlernen von Diskussionsführung und der Umgang mit 

Meinungsverschiedenheiten sind wichtige Erfahrungen in der Persönlichkeitsentwicklung.  

 

4. Kinderschutz in unserer Verantwortung und Umsetzung 

„Der Begriff des Kinderschutzes beinhaltet alle rechtlichen Regelungen und Maßnahmen des 

Staates sowie nicht-staatlicher Instanzen, die dem Schutz von Kindern dienen sollen. Dies umfasst 

die Abwendung von Kindeswohlgefährdung, Kindeswohlvernachlässigung sowie 

Kindesmisshandlung.“ (Vgl. leitbegriffe.bzga.de) 

Warum brauchen wir ein Kinderschutzkonzept?  

 Nein, es gibt keinen aktuellen und auch keinen vergangenen Anlass!  

 Ja, wir vertrauen all unseren Mitarbeitenden!  

Unsere Motivation ist ein präventives, professionelles Handeln und wir wollen zeigen: „Wir 

werden der Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen gerecht.“  

Darüber hinaus gibt der Gesetzgeber allen freien Trägern der Kinder und Jugendhilfe, den 

ausdrücklichen Auftrag, sich mit dem Thema Kinderschutz auseinander zu setzen (siehe § 72a 

SGB VIII).  

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und garantieren eine qualitativ hochwertige 

Vereinsarbeit auf allen Ebenen! 
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4a. Ziele in der Umsetzung von Kinderschutzmaßnahmen 

- Kinderschutzkonzept inkl. Handlungsmaßnahmen ist entwickelt 

- Regelmäßige Schulungen für Bildungspat:innen und Lernbegleiter:innen finden regelmäßig 

statt 

- Eine erste Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche, Bildungspat:innen und Lernbegleiter:innen ist 

eingerichtet  

- Regeln im Umgang mit Kindern und Jugendlichen sind allen Bildungspat:innen und 

Lernbegleiter:innen bekannt 

- Ein Leitfaden im Krisenfall ist entwickelt und einsatzbereit 

 

4b. Kinderschutz stark positionieren 

Unsere Unterstützung zum Kinderschutz ist in unserer Satzung stark verankert und wird von 

Vorstand, Geschäftsführung und allen Mitarbeitenden getragen. In unserer Verantwortung liegt 

auch die Sensibilisierung für den Kinderschutz.   

 

4c. Eine erste Anlaufstelle  

Für eine gute, gelingende Präventionsarbeit ist eine erste Anlaufstelle unverzichtbar. Die 

Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle sind diese erste Anlaufstelle, fungieren als Zuhörende und 

beantworten Fragen rund um das Thema Kinderschutz. Die Aufgabe der Anlaufstelle ist konkret 

beschrieben, einsehbar und für alle nachvollziehbar offen dargelegt. 

 

4d. Qualifizieren und Regeln setzen  

Kinderschutz fängt bei gut geschulten Mitarbeitenden an.  

Ganz wichtig ist uns die Sensibilisierung für das Thema Kinderschutz für all unsere 

Bildungspat:innen, Lernbegleiter:innen und alle weiteren Verantwortlichen. Entsprechende 

qualifiziernde Angebote erfolgen in regelmäßigen Abständen. Genauso wichtig ist uns das 

gemeinsame Gestalten und Festlegen von Regeln für den Umgang mit den Kindern und 

Jugendlichen (siehe Verhaltenskodex).  

Verhaltenskodex  

Der Schutz der Kinder und Jugendlichen vor sexuellen Übergriffen, sexueller Gewalt, sowie vor 

einer sexualisierten Atmosphäre und geschlechtsspezifischer Diskriminierung hat genauso hohe 

Priorität wie unser Miteinander mit den Kindern und Jugendlichen, welches von Respekt, 

Wertschätzung und Vertrauen geprägt ist.  

Wir versichern den Schutz der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen in ihrer Persönlichkeit 

und Würde. 

 

 

 



Handlungskonzept zum Kinderschutz  Stand: 11.10.2023 

5 
 

 

4e. Begriffsdefinitionen 

Kindesvernachlässigung ist das andauernde oder wiederholte Unterlassen fürsorglichen 

Handelns, das zu erheblichen Beeinträchtigungen der physischen und/oder psychischen 

Entwicklung des Kindes führt oder vorhersehbar ein hohes Risiko solcher Folgen beinhaltet. (vgl. 

Sullivan 2000) 

 

Sexueller Missbrauch ist jede sexuelle Handlung, die an, mit oder vor Kindern und Jugendlichen 

gegen deren Willen vorgenommen wird oder der sie aufgrund körperlicher, seelischer, geistiger 

oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen können. 

(vgl. www.Missbrauch definieren: beauftragte-missbrauch.de) 

 

Mobbing ist ein Ausdruck dafür, wenn mehrere einem einzelnen das Leben schwer machen. Das 

kann bedeuten, dass jemand andauernd belästigt, beschimpft oder auf andere Weise geärgert 

wird. Typisch für Mobbing ist es, etwas Falsches über jemanden zu behaupten, ihn ständig zu 

kritisieren oder absichtlich nicht mehr mit jemandem zu sprechen. 

Das kann in der Schule passieren, am Arbeitsplatz, im Sportverein oder auch im Internet. 
Mobbing im Internet wird auch Cybermobbing genannt. (vgl. Mobbing – Klexikon – das 
Kinderlexikon) 

 

  

https://beauftragte-missbrauch.de/themen/definition/definition-von-kindesmissbrauch
https://klexikon.zum.de/wiki/Schule
https://klexikon.zum.de/wiki/Arbeit
https://klexikon.zum.de/wiki/Verein
https://klexikon.zum.de/wiki/Internet
https://klexikon.zum.de/wiki/Mobbing
https://klexikon.zum.de/wiki/Mobbing
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5. Management im Krisenfall 

Die Anlaufstelle für Krisenfälle ist im Arbeitskontext von Tabula e.V. die dazugehörige 

Geschäftsstelle. Ereignet sich der Krisenfall im Arbeitskontext der Lernförderung, so ist die 

Koordination der Lernförderung die richtige Anlaufstelle. 

Wer kann die Anlaufstelle aufsuchen? Das können Kinder oder Jugendliche sein, 

Bildungspat:innen oder Lernbegleitende und weitere Personen, die Beobachtungen in Bezug auf 

den Kinderschutz gemacht haben oder bereits erste Konfrontationen hatten.  

Welche Anlässe gibt es? Die Anlässe können vielfältig sein, wie z.B. auffälliges Verhalten und 

/oder Äußerungen, Beobachtungen, auffälliges Bildmaterial, auffällige Verhaltensveränderungen 

oder emotionale Ausbrüche.  

Aufgabe der Anlaufstelle: Sie ist der erste Kontakt für alle Beteiligten, d.h. sie nimmt 

Beschwerden, Sorgen und Ängste auf und leitet diese an die richtige Stelle weiter.  

Hierbei muss die Anlaufstelle ihre Grenzen kennen: Zur Lösung einfacher Konflikte, wie 

beispielsweise einer Beschwerde über grenzverletzende Ausdrucksweisen zwischen Personen, 

kann die Anlaufstelle unmittelbar beitragen, indem z.B. ein Gespräch zwischen den beteiligten 

Personen moderiert wird.  

Einen ernsten Konflikt oder den Verdacht von strafbarem Handeln darf die Anlaufstelle jedoch 

unter keinen Umständen selbst bearbeiten! Die Aufgabe in solchen Fällen ist es unverzüglich das 

Vorgehen bei allg. Kindeswohlgefährdung einzuleiten (siehe Anlage). Ganz wichtig: Es gilt 

Kinderschutz vor Täterschutz! 

 

6. Anlagen: 

- 6a. Leitfaden für den Krisenfall (Vorgehen bei allgemeiner Kindeswohlgefährdung bei Tabula e.V.) 

- 6b. Verhaltenskodex 

- 6c. Erfassungsbogen für Dokumentationszwecke 

- 6d. Meldung Kindeswohlgefährdung extern 

- 6e. Indikatoren gestützte Checkliste 
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6a. Leitfaden für den Krisenfall
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6b. VERHALTENSKODEX Tabula e.V. 

 

Für alle Mitglieder unseres Vereins und diejenigen, die für den Verein tätig sind, gelten die 

folgenden Regeln im Umgang mit Kindern und Jugendlichen innerhalb unseres Vereins: 

 

01 » VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN Wir übernehmen Verantwortung für das Wohl der uns 

anvertrauten Kinder und Jugendlichen und schützen sie in unserem Umfeld vor Vernachlässigung, 

Misshandlung und sexualisierter Gewalt sowie vor gesundheitlicher Beeinträchtigung und vor 

Diskriminierung jeglicher Art.  

02 » RECHTE ACHTEN Wir achten das Recht der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen auf 

körperliche Unversehrtheit und Intimsphäre und üben keine Form der Gewalt, sei sie physischer, 

psychischer oder sexueller Art, aus.  

03 » GRENZEN RESPEKTIEREN Wir respektieren die individuellen Grenzempfindungen der uns 

anvertrauten Kinder und Jugendlichen und achten darauf, dass auch die Kinder und Jugendlichen 

diese Grenzen im Umgang miteinander respektieren.  

04 » SPORTLICHE UND PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG FÖRDERN Wir achten unsere Kinder und 

Jugendlichen und fördern ihre persönliche Entwicklung. Wir leiten sie zu einem angemessenen 

sozialen Verhalten gegenüber anderen Menschen, zu Respekt und Toleranz an.  

05 » ALTERSGERECHTE ZIELE VERFOLGEN Wir richten unser Angebot und unsere Ziele nach dem 

Entwicklungsstand der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen aus und setzen altersgerechte 

Methoden ein.  

06 » PERSÖNLICHKEITSRECHTE WAHREN Wir behandeln die uns anvertrauten oder zugänglichen 

Daten der Kinder und Jugendlichen streng vertraulich. Wir gehen mit Bild- und Videomaterial, das 

die Kinder und Jugendlichen zeigt, unter Beachtung des Datenschutzes insbesondere auch bei 

Veröffentlichungen in den sozialen Medien sensibel und verantwortungsbewusst um.  

07 » TRANSPARENT KOMMUNIZIEREN Wir kommunizieren nicht über Chat-Programme sozialer 

Netzwerke (wie z. B. Facebook) oder Messenger Apps (wie z. B. WhatsApp) mit einzelnen Kindern 

und Jugendlichen über private Themen.  

08 » AKTIV EINSCHREITEN Wir informieren im Konflikt- oder Verdachtsfall sowie beim Verstoß 

durch Dritte, ebenfalls diesen Richtlinien unterliegende Personen, gegen diesen Verhaltenskodex 

den/die Ansprechpartner:in unseren Verein, um professionelle, fachliche Unterstützung und Hilfe 

hinzuzuziehen. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei an erster Stelle. 

 

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung unseres Verhaltenskodex zum 

Schutz der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen im Verein: 

 

Name, Vorname   Ort,     Datum, Unterschrift 
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6c. Erfassungsborgen 
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6d. Meldung Kindeswohlgefährdung extern 
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